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AKKREDITIERUNGSBESCHEID

Ihr Antrag auf Erteilung einer Akkreditierung
Eingang bei der DAkkS: 16.08.2022

Akkreditierungsnummer: D-PL-22294-01

Sehr geehrter Herr Weßling,

zu lhrem Antrag möchten wir lhnen folgende Entscheidungen mitteilen:

I. Wir erteilen lhnen die Akkreditierung als Prüflaboratorium nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für den in der anliegenden Akkreditierungsurkunde
mit der Nummer D-PL-22294-01-00 mit Datum vom heutigen Tage und deren
Anlage beschriebenen Bereichen als Bestandteil dieses Bescheides.

II. lhre Akkreditierung tragen wir entsprechend in die Datenbank der akkreditier-
ten Konformitätsbewertungsstellen ein.

111. Wir gestatten lhnen, das Akkreditierungssymbol im Rahmen und für die Dauer
der Akkreditierung gemäß Ziffer I. entsprechend lhrem Antrag zu verwenden.
Dabei müssen Sie stets die Regeln für akkreditierte Konformitätsbewertungs-
stellen zur Verwendung der Akkreditierungsurkunde und des Akkreditierungs-
symbols der DAkkS (Dokument 71 SD 0 011) einhalten, die diesem Bescheid
beigefügt sind.

IV. Wir geben lhnen auf (Auflage), die DAkkS unverzüglich über Änderungen oder
Vorkommnisse schriftlich zu informieren, die sich auf lhre fachliche Kompetenz
und Eignung zur Konformitätsbewertung auswirken können. Umfang und Einzel-
heiten der Informationspflichten ergeben sich aus der diesem Bescheid beige-
fügten Anlage zu Art und Umfang der Informationspflichten.
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V. Wir geben lhnen ferner auf (Auflage), die Vor-Ort-Beobachtung (Witness-Audit) lhrer Konformitäts-
bewertungstätigkeiten am Ort der Konformitätsbewertung (insbesondere bei lhren Kunden) zu er-
möglichen und hierfür über eine geeignete und rechtliche durchsetzbare Vereinbarung mit lhren
Kunden zu verfügen, durch die lhre Kunden verpflichtet werden, Bediensteten und Beauftragten
der DAkkS auf Anfrage Zugang zu gewähren, um lhre Leistung bei der Durchführung von Konformi-
tätsbewertungstätigkeiten am Standort lhres Kunden zu begutachten.

VI. Wir geben lhnen auf (Auflage),

der DAkkS die Nachweise für die lnbetriebnahme eines neuen Bodenluft-Probenahmesystems
schnellstmöglich, spätestens jedoch bis zum 31.03.2024, nachzureichen.
(siehe Abweichungsbericht 4 von 4 Hr. Günther, Mannheim)

VII. Die Akkreditierung ist so lange gültig, wie die
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 im angegebenen Ausgabestand von der Europäischen Kommission als
harmonisierte Norm im Sinne des Art. 2 Nr. 9 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 im Amtsblatt der
Europäischen Union geführt wird (auflösende Bedingung). Dies bedeutet, dass diese Akkreditierung
erlischt, wenn die zugrundeliegende Akkreditierungsnorm im angegebenen Ausgabestand nicht
mehr harmonisiert ist.

VIII. Sie tragen die Kosten für das Akkreditierungsverfahren.

BEGRÜNDUNG

Mit Schreiben vom 10.08.2022 mit der letzten Ergänzung vom 14.12.2023 haben Sie bei der DAkkS die
Erteilung einer Akkreditierung als Prüflaboratorium nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 beantragt. Daraufhin haben wir ein Akkreditierungsverfahren durchgeführt,
in dessen Verlauf wir lhre Konformitätsbewertungsstelle vor Ort begutachtet haben.

Die Begründung zu den einzelnen Regelungen dieses Bescheids finden Sie nachfolgend:

1. Zu Ziffer 1. dieses Bescheids:
Aufgrund der Prüfung der von lhnen eingereichten Unterlagen und Nachweise sowie der Begutach-
tung vor Ort kam der Akkreditierungsausschuss zu dem Ergebnis, dass Sie für die in der anliegenden
Akkreditierungsurkunde genannten Bereiche die Anforderungen gemäß Artikel 5 Abs. 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 765/2008 i.V.m. § 2 Abs. 1 Akkreditierungsstellengesetz und der
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 sowie die ggf. ergänzend geltenden Anforderungen erfüllen.

lhrem Antrag auf Erteilung der Akkreditierung als Prüflaboratorium nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 entsprechen wir daher gerne.

2. Zu Ziffer 11. dieses Bescheids:
Mit der lhnen mit diesem Bescheid übermittelten Akkreditierungsurkunde wird der aktuelle Umfang
lhrer Akkreditierung dargestellt.

Akkreditierungsbescheid zur Erteilung der Akkreditierung vom 16.01.2024 PL-22294-01 2022 Al
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3. Zu Ziffer III. dieses Bescheids:
Aufgrund der erfolgreichen Akkreditierung und lhres Antrags zur Nutzung des Akkreditierungssym-
bols gestatten wir gerne die Verwendung des individuellen Akkreditierungssymbols gemäß § 6
AkkStelleG i.V.m. §§ 1 und 4 der Verordnung zur Gestaltung und Verwendung des Akkreditierungs-
symbols der Akkreditierungsstelle (SymbolV0). Im Rahmen dieser Ermessensentscheidung legen wir
fest, dass Sie bei der Verwendung des Akkreditierungssymbols die Vorgaben aus unserem genannten
Regeldokument einhalten müssen. So ist eine gleichartige und mit den Anforderungen der DIN EN
ISO/IEC 17011 vereinbare Verwendung sichergestellt, und es werden unlautere Verwendungen aus-
geschlossen.

4. Zu Ziffer IV. dieses Bescheids:
Diese Auflage erfolgt auf Grundlage von § 36 Abs. 1 VwVfG in Verbindung mit Ziff. 4.2 lit. i) der EN
ISO/IEC 17011:2017. Ziff. 4.2 lit. i) der EN ISO/IEC 17011:2017 forded, dass die Akkreditierungsstelle
jede Konformitätsbewertungsstelle rechtlich durchsetzbar dazu verpflichtet, die Akkreditierungs-
stelle unverzüglich über alle signifikanten Änderungen bezüglich ihrer Akkreditierung zu unterrich-
ten.

Die Auflage ist erforderlich, um die Normanforderung umzusetzen. Darüber hinaus kann die DAkkS
gemäß § 3 Satz 1 AkkStelleG jede Konformitätsbewertungsstelle dazu verpflichten, die zur Feststel-
lung und Überwachung der fachlichen Kompetenz und Eignung erforderlichen Auskünfte zu übermit-
teln.

Die Auflage soll sicherstellen, dass wir über alle Änderungen lhrer Konformitätsbewertungsstelle in
Kenntnis erlangen, die lhre fachliche Kompetenz und Eignung betreffen können. Dies ist erforderlich,
um auch zwischen den Begutachtungen Erkenntnisse darüber zu erlangen, ob die Akkreditierungsan-
forderungen weiterhin vollständig eingehalten werden und ob weitere Maßnahmen erforderlich
sind.

Um die Auflage hinreichend verständlich, eindeutig und durchsetzbar zu machen, haben wir als Be-
standteil der Auflage die Anlage zu Art und Umfang der lnformationspflichten beigefügt, in welcher
der genaue lnhalt der Informationspflichten beschrieben wird.

5. Zu Ziffer V. dieses Bescheids:
Die Erteilung der Auflage beruht auf § 36 Abs. 1 VwVfG in Verbindung mit Ziff. 4.2 lit. d) und e) der
EN ISO/IEC 17011:2017. Ziff. 4.2 lit. d) und e) der EN ISO/IEC 17011:2017 fordern, dass die Akkreditie-
rungsstelle jede Konformitätsbewertungsstelle rechtlich durchsetzbar dazu verpflichtet, auf Anfrage
der Akkreditierungsstelle die Durchführung einer Vor-Ort-Beobachtung (Witness-Audit) von Konfor-
mitätsbewertungstätigkeiten zu ermöglichen (lit. d) sowie über rechtlich durchsetzbare Vereinbarun-
gen mit ihren Kunden zu verfügen, durch die die Kunden verpflichtet werden, Begutachtungsteams
der Akkreditierungsstelle auf Anfrage Zugang zu gewähren, um die Leistung der Konformitätsbewer-
tungsstelle bei der Durchführung von Konformitätsbewertungstätigkeiten am Standort des Kunden
zu begutachten (lit. e).

Die Auflage ist erforderlich, um konkrete Normanforderungen aus der EN ISO/IEC 17011:2017, die
mittelbar an die Konformitätsbewertungsstelle adressiert sind, umzusetzen. Ferner weist Art. 5 Abs.
3 VO (EG) Nr. 765/2008 der Akkreditierungsstelle die Aufgabe zu, die akkreditierten Konformitätsbe-
wertungsstellen zu überwachen. Zu den Überwachungstätigkeiten gehört auch das Durchführen von
Witness-Audits, in deren Rahmen die Tätigkeiten der Konformitätsbewertungsstelle innerhalb des
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Geltungsbereichs der Akkreditierung durch die Akkreditierungsstelle in Augenschein genommen wer-
den. Darüber hinaus gibt § 3 AkkStelleG der Akkreditierungsstelle die notwendigen Befugnisse in die
Hand, um Überwachungsmaßnahmen durchzuführen. Und nach § 3 Satz 3 AkkStelleG ist die Konfor-
mitätsbewertungsstelle verpflichtet, an Überwachungsmaßnahmen mitzuwirken.

Die Auflage soll sicherstellen, dass dort, wo ein Witness-Audit als Überwachungsmaßnahme erforder-
lich ist, um die Kompetenz der Konformitätsbewertungsstelle zu überprüfen, die Konformitätsbewer-
tungsstelle ihrerseits dafür Sorge trägt, dass ein solches Witness-Audit durchgeführt werden kann.
Hierfür ist es erforderlich, dass die Konformitätsbewertungsstelle selbst das Witness-Audit ermög-
licht sowie ihre Kunden in rechtlich durchsetzbarer Form zur Duldung und Mitwirkung hieran ver-
pflichtet.

6. Zu Ziffer VI. dieses Bescheids:
Die Erteilung der Auflage beruht auf § 36 Abs. 1 Alt. 2 VwVfG und war erforderlich, um als milderes
Mittel eine teilweise Ablehnung der Akkreditierung zu verhindern.
Während der Begutachtung vor Ort wurde festgestellt, dass für die Probenahme von Bodenluft nach
DIN ISO 10381-7:2007-10 in Verbindung mit VDI 3865 Blatt 1:2005-06 und VDI 3865 Blatt 2:1998-01,
insbesondere auch für den gesetzlich geregelten Bereich des Fachmoduls Boden und Altlasten, keine
Nachweise für lhren Zugang zu Einrichtungen, die für die korrekte Durchführung der Labortätigkeiten
erforderlich sind und die die Ergebnisse beeinflussen können, vorgelegt werden konnten. Es konnten
auch keine Nachweise begutachtet werden, dass die für die Messungen genutzten Einrichtungen ge-
eignet sind, die für die Bereitstellung eines validen Ergebnisses erforderlichen Messgenauigkeiten zu
erreichen. Somit werden die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Punkt 6.4 „Einrichtun-
gen" nicht erfüllt.
Akkreditierte Prüflaboratorien müssen die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 erfüllen.

7. Zu Ziffer VII. dieses Bescheids:
Die auflösende Bedingung gemäß § 36 Abs. 1 VwVfG stellt sicher, dass lediglich Akkreditierungen auf
Grundlage harmonisierter Normen bestehen.

Die Akkreditierung wird in Art. 2 Nr. 10 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 definiert als Bestätigung durch
eine nationale Akkreditierungsstelle, dass eine Konformitätsbewertungsstelle die in harmonisierten
Normen festgelegten Anforderungen erfüllt, um eine spezielle Konformitätsbewertungstätigkeit
durchzuführen. Mit der auflösenden Bedingung wird sichergestellt, dass die vorgenannte Definition
beachtet wird. Der Harmonisierungsstatus einer Norm ergibt sich aus den Mitteilungen der Kommis-
sion im Amtsblatt der Europäischen Union im Rahmen der Durchführung der Verordnung (EG) Nr.
765/2008.

8. Zu Ziffer VIII. dieses Bescheids:
Gemäß § 1 der Gebührenverordnung (AkkStelleGebV) der Akkreditierungsstelle ist die mit diesem
Bescheid erbrachte individuell zurechenbare öffentliche Leistung kostenpflichtig. Die Kosten sind von
lhnen als Gebührenschuldner gemäß § 6 Bundesgebührengesetz zu zahlen, weil Sie die Leistung be-
antragt haben.

Einen Gebührenbescheid, aus dem sich die genaue Höhe der Gebühren und Auslagen ergibt, über-
senden wir lhnen gesondert.

Akkreditierungsbescheid zur Erteilung der Akkreditierung vom 16.01.2024 PL-22294-01 2022 Al
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RECHTSBEHELFSBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist bei der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH, Spittelmarkt 10, 10117 Berlin zu
erheben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

,5-1 75j
Dr. Sebastian Kitzig

Fachbereichsleitung

Umwelt I Boden Abfall I Recycling (FB 4.3)

Abteilung 4

Anlagen:

• Akkreditierungsurkunde Nr. D-PL-22294-01-00 mit Anlage
• Folgende Teil-Akkreditierungsurkunden mit Anlagen (Beschreibung des Akkreditierungsumfanges):

— Nr. D-PL-22294-01-01
— Nr. D-PL-22294-01-02
— Nr. D-PL-22294-01-03

• Anlage zu Art und Umfang der Informationspflichten
• Regeln für akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen zur Verwendung der Akkreditierungsurkunde

und des Akkreditierungssymbols der DAkkS (Dokument 71 SD 0 011)

Zur Information:

Der Akkreditierungszyklus hat mit der Akkreditierungsentscheidung am 16.01.2024 begonnen und endet
spätestens zum 15.01.2029. Die Wiederholungsbegutachtung ist daher im September 2027 vorgesehen,
um eine rechtzeitige Akkreditierungsentscheidung und damit den Bestand der Akkreditierung zu
gewährleisten.

Die erstmalige Überwachungsbegutachtung wird nach jetziger Planung im September 2024 stattfinden.
Diese Angabe ist noch nicht verbindlich.

Akkreditierungsbescheid zur Erteilung der Akkreditierung vom 16,01.2024 PL-22294-01 2022 Al
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Anlage gemäß Ziffer IV des Akkreditierungsbescheids zu Art und Umfang von Informationspflichten

Gemäß Ziffer IV des Akkreditierungsbescheids wird der Konformitätsbewertungsstelle aufgegeben, die
DAkkS unverzüglich über Änderungen oder Vorkommnisse schriftlich zu informieren, die sich auf ihre
fachliche Kompetenz und Eignung zur Konformitätsbewertung auswirken können. Umfang und Einzel-
heiten der Informationspflichten ergeben sich aus dieser Anlage zum Akkreditierungsbescheid.

Diese Auflage wird erteilt, um die Anforderungen aus Ziff. 4.2 lit. i) der EN ISO/IEC 17011:2017, die mit-
telbar Anforderungen an die Konformitätsbewertungsstelle enthält, sicherzustellen. Konkret soil die Auf-
lage sicherstellen, dass die DAkkS über solche Änderungen, die die fachliche Kompetenz und Eignung der
Konformitätsbewertungsstelle betreffen können, rechtzeitig Kenntnis erlangt. Dies ist erforderlich, um
auch zwischen den Begutachtungen Erkenntnisse darüber zu erlangen, ob die Akkreditierungsanforde-
rungen weiterhin vollständig eingehalten werden und ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Änderungen oder Vorkommnisse können sich grundsätzlich immer dann auf die fachliche Kompetenz

und Eignung zur Konformitätsbewertung auswirken, wenn der mit der Akkreditierungsurkunde erteilte
Geltungsbereich der Akkreditierung betroffen ist.

Mitteilungsbedürftig sind nach Ziff. 4.2 lit. i) der EN ISO/IEC 17011:2017 solche Änderungen und Vor-
kommnisse, die im Zusammenhang stehen mit:

(1) dem rechtlichen, wirtschaftlichen, organisatorischem Status bzw. Eigentumsverhältnissen der Kon-
formitätsbewertungsstelle

• rechtlicher Status: Dies betrifft alle Änderungen der Rechtsform der KBS sowie den Abschluss
oder die Änderung von Beherrschungs- oder Gewinnabführungsverträgen.

• wirtschaftlicher Status: Mitteilungspflichtig sind Eröffnung eines lnsolvenzverfahrens oder andere
Vorkommnisse, die die wirtschaftliche Stabilität der KBS beeinflussen.

• organisatorischer Status: Mitteilungspflichtig sind alle Änderungen bezüglich der organisatori-
schen Eingliederung der KBS in der Gesamtorganisation sowie wesentliche Änderungen im Ma-
nagement-System, die den organisatorischen Status der KBS betreffen. Mitteilungspflichtig sind in
diesem Zusammenhang vor allem die Änderung der Zuordnung zu übergeordneten Einheiten/Ab-
teilungen im Organigramm, die Änderung der Weisungsbefugnis gegenüber der KBS und ihrem
Leiter innerhalb der Organisation.

• Eigentumsverhältnisse: Mitteilungspflichtig sind alle Änderungen der Eigentumsverhältnisse der
KBS, also Eintritt sowie Austritt von Gesellschaftern, wesentliche Änderungen der Anteile der Ge-
sellschafter sowie Kauf oder Verkauf der Gesellschaft; Kauf oder Verkauf von Gesellschaftsantei-
len, soweit dies Auswirkungen auf die Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit der KBS haben kann.

(2) der Organisation, der obersten Leitung und dem Schlüsselpersonal der Konformitätsbewertungs-
stelle

Hierunter fallen personelle Änderungen. Mitteilungspflichtig sind:

• Organisation: Wesentliche Änderungen im Management-System der KBS, die die Personalstruk-
tur oder die Aufbau- und Ablauforganisation betreffen.

• Personelle Änderungen im Bereich der Obersten Leitung: Ausscheiden (etwa durch Kündigung,
Verrentung, Freistellung, Elternzeit, Sonderurlaub, Krankheit von mehr als einem Monat) und Ein-
stellung jeder Person oder Personengruppe auf der höchsten Ebene der Entscheidungsbefugnis
der Konformitätsbewertungsstelle (Geschäftsführung, Vorstand, sonstiger Leiter der Konformi-
tätsbewertungsstelle)
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• Schlüsselpersonal: technische Leitung inklusive Kompetenzmanagement der Konformitätsbewer-
tungsstelle sowie Änderungen des für das Managementsystem verantwortlichen Personals

(3) den Ressourcen und Standorten der Konformitätsbewertungsstelle

Hierunter fallen in erster Linie die räumlichen sowie die apparativen Voraussetzungen der Konformi-
tätsbewertungsstelle.

• Räumliche Voraussetzungen:

Mitteilungspflichtig sind Umzüge sowie wesentliche Veränderungen der Räumlichkeiten (Umbau-
maßnahmen, schwerwiegende Beschädigungen, Schließung, Versiegelung oder Absperrung, be-
hördliche Nutzungs- oder Betretungsuntersagung). Außerdem sind die Aufnahme von neuen
sowie die Schließung alter Standorte mitzuteilen, soweit die Erbringung von Konformitätsbewer-
tungstätigkeiten im akkreditierten Bereich betroffen ist.

• Apparative Voraussetzungen:

Soweit die Konformitätsbewertungstätigkeit im Geltungsbereich der Akkreditierungsurkunde mit
apparativen Geräten durchgeführt wird, muss dauerhaft gewährleistet sein, dass die erforderli-
chen apparativen Voraussetzungen vorhanden sind. Sobald es diesbezüglich Änderungen gibt,
sind diese anzeigepflichtig. Anzeigepflichtig ist danach ein dauerhafter Wegfall jeder maßgebli-

chen Gerätschaft. Nicht anzeigepflichtig ist eine Neu- oder Ersatzbeschaffung eines Geräts, so-

weit die relevanten Konformitätsbewertungstätigkeiten mit den neu angeschafften Geräten
weiterhin ausgeführt werden können.

(4) sonstigen Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Fähigkeit der Konformitätsbewertungsstelle,
die Akkreditierungsanforderungen zu erfüllen, haben können

Hierunter fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:

• Einleitung behördlicher Ermittlungsverfahren, soweit der Gegenstand der Ermittlungen die Fähig-
keit der KBS, die Akkreditierungsanforderungen zu erfüllen, betrifft.

• Mitzuteilen sind ferner sämtliche Umstände, die die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der KBS
betreffen können.

• Seitens der KBS festgestellte, wesentliche Fehler im Zusammenhang mit der Konformitätsbewer-
tungstätigkeit (z.B. Ausstellung falscher Zertifikate, Prüfberichte, lnspektionsberichte, Validie-
rungs- / Verifizierungsberichte, Kalibrierscheine etc. in wesentlichem Umfang) sind ebenfalls
mitzuteilen.

lm Übrigen sind sämtliche Angelegenheiten oder Umstände mitzuteilen, die Auswirkungen auf die
Fähigkeit der KBS, die Akkreditierungsanforderungen zu erfüllen, haben können. Die endgültige Ein-
schätzung, ob die Fähigkeit der KBS, die Akkreditierungsanforderungen zu erfüllen, betroffen ist oder
nicht, obliegt der DAkkS. lm Zweifel sind derartige Angelegenheiten oder Umstände daher mitzutei-
len.

Unverzüglich ist eine Mitteilung dann, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt des melde-

pflichtigen Ereignisses bei der DAkkS eingeht.

Anlage gemäß Ziffer IV des Akkreditierungsbescheids zu Art und Umfang von Informationspflichten 2/2
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Regeln für akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen zur

Verwendung der Akkreditierungsurkunde, des Akkreditierungs-

symbols der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH sowie zu

sonstigen Verweisen auf die Akkreditierung

71 SD 0 011 I Revision: 1.1 l 28. April 2016

Gel tungsbereich:

Diese Regel enthält Vorgaben zur Verwendung der Akkreditierungsurkunde, des Nationalen

Akkreditierungssymbols (Symbol) der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) sowie zu

Verweisen der Konformitätsbewertungsstelle (KBS) auf deren Akkreditierung. Sie gilt verbindlich für

alle akkreditierten KBS. Sie beinhaltet Anforderungen aus nationalen Rechtsvorschriften sowie inter-

national abgestimmten Dokumenten von EA, ILAC und IAF.

Datum der Bestätigung durch den Akkreditierungsbeirat: 12.04.2016

Inhaltliche Änderungen zur vorangegangenen Revision dieser Regel sind mit einem Strich am rechten

Seitenrand gekennzeichnet oder gelb unterlegt.
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1 Zweck / Geltungsbereich

Diese Regel enthält Vorgaben zur Verwendung der Akkreditierungsurkunde, des Nationalen

Akkreditierungssymbols (Symbol) der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) sowie zu

Verweisen der Konformitätsbewertungsstelle (KBS) auf deren Akkreditierung. Sie gilt verbindlich für

alle akkreditierten KBS. Sie beinhaltet Anforderungen aus nationalen Rechtsvorschriften sowie inter-

national abgestimmten Dokumenten von EA, ILAC und IAF.

2 Begriffe / Definitionen

Nationales Akkreditie-

rungssymbol (Symbol)

Zeichen, das durch die DAkkS vergeben wird und durch akkreditierte

KBS verwendet wird, um deren Akkreditierungsstatus auszuweisen.

Das Symbol der DAkkS ist in der Akkreditierungssymbolverordnung

(SymbolVO) festgelegt.

Kombiniertes Symbol Zeichen, das durch die DAkkS vergeben wird und aus dem Symbol und

dem IAF- bzw. ILAC-Zeichen besteht und den Status der DAkkS als Un-

terzeichner der mu ltilatera len Anerkennungsvereinbarungen ausweist.

Akkreditierungsstellenlogo

(DAkkS-2eichen)

Zeichen, das von der DAkkS zur eigenen Identifikation verwendet wird.

Anmerkung: Das Zeichen der DAkkS ist beim DPMA Deutsches Patent-

und Markenamt eingetragen.

3 Beschreibung

3.1 Einleitung

Akkreditierung liefert die formale Bestätigung, dass eine KBS1die Kompetenz besitzt, bestimmte Kon-

formitätsbewertungsaufgaben durchzuführen. Nutzer der Dienstleistungen2 akkreditierter Stellen

sollen den Ergebnissen3 dieser Stellen vertrauen können. Auf Basis der multilateralen europäischen

und internationalen Anerkennungsvereinbarungen genießen Ergebnisse akkreditierter Stellen inter-

Zu Konformitätsbewertungsstellen zählen: Prüflaboratorien, Kalibrierlaboratorien, medizinische Laboratori-
en, Inspektionsstellen, Zertifizierungsstellen, Verifizierungs- / Validierungsstellen, Eignungsprüfungsanbie-
ter, Referenzmaterialhersteller...

2 In dieser Regel sind mit „Dienstleistungen akkreditierter Stellen" nur die Dienstleistungen gemeint, die in
den Geltungsbereich der bestehenden Akkreditierung fallen.

Ergebnisse akkreditierter Stellen können u. a. sein: Prüfberichte, Kalibrierscheine, Zertifikate, Inspektions-
berichte, Gutachten, Befunde,
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nationale Anerkennung. Das Vertrauen in Ergebnisse akkreditierter Stellen ist somit ein Grundpfeiler

zur Gewährleistung des freien Warenverkehrs in Europa sowie weltweit.

Ergebnissen akkreditierter Stellen kann dieses Vertrauen insbesondere dann entgegengebracht wer-

den, wenn im jeweiligen Ergebnisbericht kenntlich gemacht ist, dass die Ergebnisse unter Einhaltung

aller relevanten Akkreditierungsanforderungen erhalten wurden. Die Kenntlichmachung kann im

Ergebnisbericht durch Verweisung auf die bestehende Akkreditierung oder Aufbringen des Symbols

erfolgen. Die KBS bestätigt hiermit, dass die Ergebnisse unter Einhaltung aller relevanten Akkreditie-

rungsanforderungen erstellt wurden. Die im Folgenden definierten Anforderungen zur Verwendung

des Symbols gelten analog für die Verwendung eines Textverweises auf die Akkreditierung.

Es ist die Politik der DAkkS, die Verwendung des Symbols durch ihre akkreditierten Stellen zu fördern.

Die DAkkS empfiehlt nachdrücklich alien akkreditierten Stellen / Antragstellern, dies in ihren Ergeb-

nisberichten zur Kenntlichmachung des Akkreditierungsstatus gegenüber ihren Kunden zu nutzen.

Wenn eine akkreditierte KBS Ergebnisse bekannt gibt, die keinen Hinweis auf die Akkreditierung tra-

gen, kann weder die Konformität mit den entsprechenden Akkreditierungsanforderungen gemäß der

grundlegenden Normen (DIN EN ISO/IEC 17000 ff., DIN EN ISO 15189, ...) noch die Übereinstimmung

mit sonstigen Anforderungen vermutet werden. Dies gilt auch dann, wenn die Stelle über eine Ak-

kreditierung im Bereich, über den berichtet wird, verfügt.

Zur Kenntlichmachung der internationalen Anerkennung von Ergebnisberichten kann die akkreditier-

te Stelle das Symbol in Kombination mit dem IAF- bzw. ILAC-Symbol verwenden. Die besonderen

Bedingungen zur Nutzung dieser kombinierten Symbole sind Gegenstand dieser Regel.

Zum Abbau von Handelshemmnissen und zur Förderung der Akzeptanz und Gleichwertigkeit von

Dienstleistungen akkreditierter Stellen unterstützt die DAkkS die bestehenden multilateralen Ab-

kommen von EA, ILAC und IAF. Sie fördert die Verwendung der kombinierten Symbole und damit

europa- und weltweit die Akzeptanz von Ergebnisberichten akkreditierter Stellen, die ihrerseits über

eine Akkreditierung durch einen Unterzeichner der multilateralen Abkommen von EA, ILAC und IAF

verfügen.

3.2 Allgemeine Regeln zur Verwendung der Akkreditierungsurkunde

3.2.1 Im hoheitlichen Bereich

Die mit dem Bundesadler und dem Zeichen der DAkkS gekennzeichnete Akkreditierungsurkunde ist

Bestandteil des Bescheides und dient den akkreditierten KBS als Hinweis auf ihre Akkreditierung

durch die DAkkS (gemäß Verordnung (EG) Nr. 765/2008 in Verbindung mit dem AkkStelleG). Sie ist

damit das formale Akkreditierungsdokument nach Abschnitt 7.9.4 der DIN EN ISO/IEC 17011.

Mit dem Akkreditierungsbescheid einschließlich der Akkreditierungsurkunde wird der KBS die Kom-

petenz bestätigt, auf Basis der angegebenen Normen aus der Normenreihe für KBS im angegebenen

Regeln für akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen zur Verwendung der Akkreditierungsurkunde und des

Akkreditierungssymbols der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH

71 SD 0 011 l Revision: 1.1 l 28. April 2016 4 von 16



DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akkreditierungsbereich Arbeiten ausführen zu können. Sie stellen keine Beurkundung im Sinne einer

Notifizierung, Zulassung oder Anerkennung im Rahmen von Rechtsvorschriften dar.

Die Akkreditierungsurkunde selbst besteht aus dem zweiseitigen Deckblatt und der An lage.

Eine akkreditierte KBS darf ihren Akkreditierungsstatus mit der Urkunde, die den Bundesadler und

das Zeichen der DAkkS sowie die Registrierungsnummer trägt, ausweisen. Diese Erlaubnis erlischt

unmittelbar mit dem Wegfall der Akkreditierung.

Nutzer der Dienstleistungen akkreditierter Stellen können den Status einer Akkreditierung aus der

DAkkS-Datenbank der akkreditierten Stellen ersehen. Dort ist der jeweils aktuelle Geltungsbereich

der Akkreditierung in Form der Anlage zur Urkunde aufgeführt.

3.2.2 Im nicht-hoheitlichen Bereich (Akkreditierungen außerhalb des EWR)

Die nur mit dem Zeichen der DAkkS und ohne Bundesadler gekennzeichnete Akkreditierungs-

urkunde dient den akkreditierten KBS, die außerhalb des EWR ansässig sind, als Hinweis auf ihre

Akkreditierung durch die DAkkS und damit als formales Akkreditierungsdokument nach Abschnitt

7.9.4 der DIN EN ISO/IEC 17011. Sie wird mit einem Anschreiben zugestellt, aus dem sich weitere

Rechte und Pflichten ergeben können.

Anmerkung: Ein Akkreditierungsbescheid wird nicht ausgestellt, da diese Akkreditierungstätigkeiten

der DAkkS außerhalb des Geltungsbereiches der Verordnung (EG) Nr. 765/2008, des AkkStelleG und

der AkkStelleG-Beleihungsverordnung liegen und damit nicht-hoheitliche Tätigkeiten sind.

Für Akkreditierungsurkunden, die die DAkkS für den nicht-hoheitlichen Bereich ausstellt, ist es ihr

nicht gestattet, den Bundesadler zu verwenden.

Die in 3.2.1 genannten Regeln zur Verwendung der Urkunde durch die akkreditierten KBS gelten

sinngemäß.

3.3 Regeln zur Verwendung des Symbols

Die Erlaubnis zur Verwendung des Symbols erfolgt auf Antrag der KBS. Die schriftliche Beantragung

kann formlos oder im Rahmen einer beantragten Erst-, Reakkreditierung oder Änderung der Akkredi-

tierung mit den Antragsformularen erfolgen.
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3.3.1 Voraussetzungen zur Verwendung des Symbols durch akkreditierte Stellen

Um berechtigt zu sein, Verweise auf die Akkreditierung zu geben bzw. das Symbol zu verwenden,

muss eine akkreditierte KBS

• im Besitz einer gültigen Akkreditierung sein;

• über eine Genehmigung der DAkkS für die konkrete Verwendung verfügen;

• die Anforderungen gemäß den verpflichtenden Regeln der DAkkS und von EA, ILAC, IAF

(soweit zutreffend) einhalten.

Das Symbol besteht gemäß § 1 der SymbolVO aus dem beim Deutschen Patent- und Markenamt

(DPMA) geschützten Zeichen der DAkkS und der individuellen Registrierungsnummer der jeweiligen

KBS. Es wird in elektronischer Form von der DAkkS zur Verfügung gestellt und darf nur in dieser Dar-

stellung verwendet werden.

Die akkreditierte KBS muss das Symbol in der von der SymbolVO festgelegten Art und Weise verwen-

den. Die Gestaltung und Verwendung des Symbols der DAkkS sind in der SymbolVO grundsätzlich

geregelt.

Die akkreditierte Stelle muss in geeigneter Art und Weise ihre eigenen Vorgaben zur Verwendung der

Akkreditierungsurkunde, des Symbols, bzw. von Verweisen auf die Akkreditierung schriftlich nieder-

legen. Diese Vorgaben müssen auf die Erfüllung der in dieser Regel festgelegten Anforderungen Be-

zug nehmen und dürfen diesen nicht widersprechen.

Für die Verwendung auf Ergebnisberichten oder anderen Dokumenten sind entsprechende Muster

vorzuhalten, die gemäß den Vorgaben zur Lenkung von Dokumenten in der akkreditierten Stelle ge-

pflegt werden.

Vor der Verwendung des Symbols für einen spezifisch beabsichtigten Gebrauch ist dem zuständigen

Kundenbetreuer der DAkkS ein Muster zwecks Prüfung und Freigabe zur Verfügung zu stellen.

Die akkreditierte KBS ist verantwortlich für die korrekte Nutzung des Symbols gemäß den in dieser

Regel festgelegten Bedingungen.

3.3.2 Wiedergabe des Symbols, Hintergrundgestaltung und Schutzfläche

Bezüglich der Wiedergabe des Symbols gelten folgende Randbedingungen:

• Das Symbol (siehe Abbildung) dad nur auf weißem Hintergrund dargestellt werden;

• Um das Symbol herum bleibt mindestens eine Einheit (12 pt im Quadrat) freier Weißraum. Die

Schutzflächen sind in den zur Verfügung gestellten Dateien des Symbols integriert, so dass bei

der Positionierung der Dateien in andere Layouts automatisch die richtige Schutzfläche entsteht;
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• Das Symbol darf unter Beibehaltung der Seitenverhältnisse, einschließlich der Schutzfläche

skaliert (vergrößert oder verkleinert) werden;

• Das Symbol ist nur im festgelegten Design (Form, Schriftart, Positionierung der Registriernummer

und Proportionen) zu verwenden. Eine Bearbeitung der zur Verfügung gestellten Dateien mit

Bildbearbeitungsprogrammen zum Zweck der Änderung des festgelegten Designs ist untersagt;

• Das Symbol dad die Größe des eigenen Firmenlogos der akkreditierten KBS nicht übersteigen;

• Das Symbol muss separat erscheinen, d.h. es darf nicht in das Firmenzeichen der akkreditierten

KBS integriert werden;

• Das Symbol kann als kombiniertes Symbol gemeinsam mit dem ILAC- bzw. IAF-Symbol verwendet

werden (siehe Abschnitt 3.6);

• Das Symbol / kombinierte Symbol wird der akkreditierten KBS elektronisch als Farbversion sowie

mit abgestuften Grautönen zur Verfügung gestellt;

• Präge-, Relief- oder Normalstempelversionen des DAkkS-Symbols dürfen nur von der DAkkS

selbst sowohl in den relevanten Farben, Grautönen als auch in Schwarzweiß verwendet werden.

168 pt = 14 Raster-Einheiten

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
<Regist-nummer>

96 pt

= 8 Raster-Einheiten

Registrierungs-Logo mit Schutzfäche (Originalgröße: 100 %)

3.3.3 Verwendung des Symbols und Text-Verweis auf die Akkreditierung

Akkreditierte KBS dürfen gemäß § 6 AkkStelleG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 der SymbolVO das

Symbol auf Antrag in

• Prüfberichten,

• Kalibrierscheinen,

• lnspektionsberichten (einschließlich Gutachten) und/oder

• Zertifikaten
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verwenden, um auf ihren Akkreditierungsstatus hinzuweisen.

Eine darüber hinaus gehende Verwendung des Symbols kann auf Antrag von der DAkkS genehmigt

werden, soweit diese nicht dem Ruf der Akkreditierungsstelle schadet. Dabei kann es sich u. a. um

Folgendes handeln:

• Ergebnisberichte von KBS, die nicht in Form von Prüfberichten, Kalibrierscheinen, Inspektionsbe-

richten oder Zertifikaten ausgestellt werden (z. B. Ergebnisberichten von Anbietern von Eig-

nungsprüfungen, Herstellern von Referenzmaterialien, Verifizierungsstellen, etc.);

• Geschäftsbriefe der KBS;

• Angebote zur Erbringung von Konformitätsbewertungen;

• Werbematerial;

• Website.

Anstatt des Symbols oder zusätzlich zum Symbol kann die akkreditierte KBS auf ihren Dokumenten

einen Textverweis auf die bestehende Akkreditierung aufbringen. Wird ein Textverweis anstatt des

Symbols verwendet, muss dieser dieselben Information enthalten, die auch durch das Symbol ver-

mittelt werden. Der Textverweis darf dabei nicht irreführend sein in Bezug auf den Geltungsbereich

der Akkreditierung bzw. auf diejenige Stelle, die die Akkreditierung besitzt.

Der Textverweis sollte lauten:

„Durch die DAkkS nach [...] akkreditierte/s

Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (Registriernummed aufgeführten

Akkredit ierungsumfang."

Akkreditierten KBS außerhalb des EWR (nicht hoheitlicher Bereich) ist es in gleicher Weise gestattet,

das Symbol zu verwenden. Basis für die Verwendung bildet der zwischen DAkkS und Antragsteller

geschlossene Vertrag über die Akkreditierung und eine gültige Akkreditierungsurkunde.

3.3.4 Verweis auf den Status der DAkkS als Unterzeichner der multilateralen Abkommen von EA,

ILAC und IAF

In Ergebnisberichten akkreditierter Stellen dad zusätzlich zum Symbol bzw. Textverweis auf die Ak-

kreditierung auf den Status der DAkkS als Unterzeichner der multilateralen Abkommen von EA, ILAC

und IAF hingewiesen werden. Der Textverweis sollte lauten:

„Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH ist Unterzeichner der Multilateralen Abkommen von EA,
ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung."
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3.3.5 Mehrfachakkreditierungen

Akkreditierte KBS mit Mehrfachakkreditierungen bzw. mehreren Teilakkreditierungsurkunden haben

die Möglichkeit mehrere Registrierungsnummern untereinander aufzuführen. Bilddateien mit meh-

reren Registrierungsnummern werden ebenfalls durch die DAkkS zur Verfügung gestellt.

3.3.6 Verwendung auf Ergebnisberichten akkreditierter Stellen

Die Verwendung des Symbols auf Ergebnisberichten akkreditierter Stellen ist wesentlicher Anwen-

dungszweck des Symbols. Die Nutzung des Symbols zur Kennzeichnung von Ergebnissen akkreditier-

ter Stellen ist durch die DAkkS explizit gewünscht. Das Symbol zeigt dem Leser dieser Ergebnisberich-

te, dass die Ergebnisse von kompetenten Stellen unter Berücksichtigung der Anforderungen der

grundlegenden Normen erzeugt wurden und dass man diesen Ergebnissen vertrauen kann.

Damit dieses Vertrauen gerechtfertigt ist, bedarf es bei der Verwendung des Symbols einer hohen

Sorgsamkeit durch die akkreditierte Stelle. Der Leser von Ergebnisberichten darf bezüglich des Gel-

tungsbereiches sowie des Halters der bestehenden Akkreditierung durch die ausstellende KBS nicht

im Unklaren gelassen oder gar getäuscht werden. Die KBS hat die Pflicht, gegenüber lhren Kunden im

Ergebnisbericht absolut transparent darzustellen, was bzw. was nicht mit der Akkreditierung abge-

deckt ist.

Ergebnisberichte, die nur z. T. Ergebnisse aus dem akkreditierten Bereich enthalten, dürfen mit dem

Symbol versehen werden, mit der Bedingung, dass der Leser durch entsprechende dezidierte Kenn-

zeichnung eindeutig erkennt, welche Ergebnisse in den Geltungsbereich der Akkreditierung fallen

und welche nicht. Ein allgemeiner Hinweis auf den Geltungsbereich der Akkreditierung (Urkundenan-

lage) ist in diesem Zusammenhang unzureichend.

Ergebnisberichte, die neben den Ergebnissen der ausgebenden Stelle weitere Ergebnisse anderer

Stellen beinhalten, dürfen mit dem Symbol versehen werden, unter der Bedingung, dass der Leser

durch entsprechende dezidierte Kennzeichnung eindeutig erkennt, welche Ergebnisse durch die aus-

gebende akkreditierte Stelle erzeugt wurden.

Ergebnisberichte akkreditierter Stellen, die ausschließlich Ergebnisse enthalten, die nicht unter ihre

Akkreditierung fallen, dürfen weder das Symbol noch einen sonstigen Hinweis auf den Status als

akkreditierte Stelle enthalten.

Vergibt eine akkreditierte Stelle einen Auftrag eines Kunden vollständig an einen oder mehrere Un-

terauftragnehmer ist auch hier die Verwendung des Symbols nicht gestattet.

Das Symbol darf nicht in einer derartigen Weise verwendet werden, dass erklärt, impliziert oder da-

rauf hingewiesen wird, dass die DAkkS die Verantwortung für die Richtigkeit der Prüf-, Kalibrier- oder

lnspektionsergebnisse oder Entscheidungen zur Zertifizierung übernimmt, die Gegenstand der Ak-

kreditierung sind.
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Weiterhin ist keine Verwendung gestattet, die erklärt, impliziert oder darauf hinweist, dass die DAkkS

ein kalibriertes Gerät, Prüf- oder lnspektionsobjekt oder Produkt, Managementsystem oder eine

Person zulässt oder darauf hinweist, dass das Produkt, das Managementsystem oder die Person

durch die DAkkS eine Zulassung erhalten hat.

3.3.7 Verwendung auf Angeboten

Die Verwendung des Symbols auf Angeboten akkreditierter Stellen unterliegt den Bedingungen, die

für die Verwendung auf Ergebnisberichten gelten.

3.3.8 Dienstleistungen der KBS außerhalb der Akkreditierung und deren Kennzeichnung

Einer akkreditierten KBS steht es frei, Dienstleistungen zur Konformitätsbewertung am Markt anzu-

bieten, für die sie keine Akkreditierung besitzt. Sie darf dabei in keiner Weise den Eindruck erwecken

(z.B. durch die Verwendung des Symbols oder Textverweise), sie sei für diese Tätigkeit akkreditiert.

Es liegt im Interesse der DAkkS, dass eine akkreditierte KBS, die Dienstleistungen, für die sie akkredi-

tied ist, ausschließlich unter der Akkreditierung am Markt anbietet.

Einer akkreditierten KBS kann aber nicht versagt werden, dass sie diese Dienstleistungen auch außer-

halb des akkreditierten Bereichs anbietet.

Wenn sie dies tut, muss für den Auftraggeber klar erkennbar sein, ob die einzelnen Dienstleistungen

außerhalb oder innerhalb des Geltungsbereichs der Akkreditierung erbracht werden/wurden. Dies ist

beipielsweise dadurch gewährleistet, dass weder im Prüfbericht noch in einem mitgesendeten Be-

gleitschreiben das Akkreditierungssymbol oder ein schriftlicher Hinweis auf die Akkreditierung ent-

halten ist.

Die DAkkS empfiehlt in einem solchen Fall, den Auftraggeber aktiv über den Status der Akkreditie-

rung der erbrachten Dienstleistung in Kenntnis zu setzen, um jegliches Missverständnis auf Seiten

des Auftraggebers auszuschließen und maximale Transparenz herzustellen.

Die Überprüfung dieses Sachverhaltes ist Gegenstand der Begutachtung durch die DAkkS.

3.3.9 Verwendung auf sonstigen Dokumenten und Werbemedien

Die Verwendung des Symbols auf Werbemedien oder sonstigen Dokumenten kann grundsätzlich

dann gestattet werden, wenn die Dokumente oder Werbemedien sich zumindest zum Teil auf eine

Dienstleistung beziehen, auf die sich der Akkreditierungsbereich erstreckt.

Das Symbol dad nicht — wie ein Firmenlogo — in einer Form verwendet werden, die ausschließlich der

Identifikation der Stelle dient, bei der kein direkter Bezug zu Dienstleistungen im akkreditierten Be-

reich erkennbar ist.
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Eine Verwendung des Symbols auf Schulungszertifikaten, die durch die akkreditierte Stelle für Schu-

lungsmaßnahmen (intern oder extern) an die Teilnehmer ausgegeben werden, ist nicht gestattet, da

dies den Eindruckt erweckt, die Schulungsmaßnahme wäre Gegenstand des Geltungsbereiches der

Akkreditierung.

Die Verwendung des Symbols auf internen QM-Dokumenten der KBS, wie QM-Handbuch, Arbeitsan-

weisungen, SOP's, Verfahrensanweisungen, Formblättern, etc. ist nicht gestattet, da dies den Ein-

druck erweckt, die QM-Dokumente wären durch die DAkkS autorisiert, freigegeben oder bestätigt.

Briefbögen

Das Symbol darf auf allgemeinen Briefbögen der akkreditierten Stelle aufgebracht werden, um darzu-

legen, dass die Stelle akkreditiert ist. Akkreditierten Stellen wird empfohlen, das Symbol mit einem

Texthinweis zu versehen, der auf den Geltungsbereich der Akkreditierung hinweist und z. B. folgende

Aussage enthält:

„Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-99999-01-00 festgelegten Umfang"

Sofern sich der lnhalt eines Geschäftsbriefes auf konkrete Dienstleistungen als KBS bezieht (z. B. Kos-

tenangebote, Verträge, ...), ist die Stelle verpflichtet, den Status und den Geltungsbereich der Akkre-

ditierung gegenüber dem Empfänger des Briefes transparent darzulegen. Dazu muss eindeutig identi-

fizierbar sein, welche Dienstleistungen von der Akkreditierung umfasst werden und welche nicht.

Briefe, die auf Briefbögen gedruckt werden sollen, die das Symbol tragen und als Anschreiben zu

Ergebnisberichten versandt werden, die keine Ergebnisse aus dem akkreditierten Bereich enthalten,

müssen einen deutlich zu lesenden Hinweis enthalten, der sinngemäß folgende Aussage enthält:

„Beigefügter Ergebnisbericht fällt nicht in den Geltungsbereich der Akkreditierung"

Visitenkarten und E-Mail-Signaturen

Die Verwendung des Symbols auf Visitenkarten und in E-Mail-Signaturen des Personals der akkredi-

tierten KBS ist nicht zulässig.

Andere Anwendungen

Die Verwendung des Symbols für andere als die hier beschriebenen Anwendungszwecke kann durch

die DAkkS genehmigt werden, sofern die grundlegenden Anforderungen der Symbolverordnung und

dieser Regel eingehalten werden. In jedem Fall ist für den konkreten Anwendungszweck die Geneh-

migung der DAkkS einzuholen.
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3.4 Verwendungsrechte bei Widerruf, Beendigung oder Einschränkung der Akkreditierung

Wird eine Akkreditierung widerrufen, zeitweise ausgesetzt oder endet die Gültigkeit der Akkreditie-

rung, erlischt das Recht zur Verwendung des Symbols unmittelbar. Jeglicher Hinweis auf den Akkredi-

tierungsstatus ist nach Ende der Gültigkeit einer Akkreditierung untersagt. Bestehende Hinweise auf

die Akkreditierung (Website, Briefbögen, Publikationen, Werbematerialien) müssen unverzüglich

zurückgezogen werden. Eine erneute Nutzung des Symbols bedarf der Wiedereinsetzung der Akkre-

ditierung und der erneuten Genehmigung der DAkkS zur Verwendung des Symbols.

Wird die Akkreditierung eingeschränkt, gilt die Genehmigung zur Verwendung des Symbols nur für

die Bereiche, die von der Einschränkung nicht betroffen sind.

3.5 Verwendungsverbot für Tätigkeitsbereiche außerhalb der Akkreditierung

Die Akkreditierung dad nicht erklärt oder impliziert werden bzw. auf sie dad nicht für Tätigkeiten

außerhalb des Geltungsbereiches der Akkreditierung hingewiesen werden.

lnsbesondere gilt:

• Eine akkreditierte KBS, die nur für einen Teil ihrer Tätigkeiten eine Akkreditierung besitzt, darf

das Symbol nur unter der Voraussetzung verwenden bzw. Verweise auf die Akkreditierung ge-

ben, dass die Hinweise auf die Akkreditierung zu keinen irreführenden Annahmen bzgl. des Um-

fanges der Akkreditierung führen;

• Wann immer eine KBS an mehreren Standorten tätig ist, dürfen nur die akkreditierten Standorte

Verweise auf die Akkreditierung geben bzw. das Symbol verwenden. Wenn ein gemeinsames Do-

kument herausgegeben wird, muss der Akkreditierungsstatus — auch des / der nicht akkreditier-

ten Standorte transparent dargestellt sein;

• 1st die akkreditierte Stelle Teil einer größeren Organisation, darf es keine Verwechslung geben in

Bezug darauf, welcher Teil der Organisation die Akkreditierung besitzt. Mitteilungen dürfen nicht

implizieren, dass auch andere Organisationseinheiten oder die Organisation als Ganzes akkredi-

tied sind. Bei der Herausgabe gemeinsamer Dokumente muss der Akkreditierungsstatus der Or-

ganisationseinheiten transparent dargestellt werden.

3.6 Verwendung des kombinierten IAF- bzw. ILAC-DAkkS-Symbols

Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Abkommen von EA, ILAC und IAF. Ergebnisse akkredi-

tierter Stellen genießen über diesen Status internationale Akzeptanz.

Die DAkkS hat Lizenzverträge mit 1AF und ILAC zur Nutzung und Weitergabe des IAF- bzw. ILAC-

Symbols abgeschlossen. Akkreditierte Stellen können auf Antrag und nach Unterzeichnung eines
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entsprechenden Sublizenzvertrages das kombinierte IAF-DAkkS bzw. ILAC-DAkkS-Symbol kostenfrei

nutzen.

Zertifizierungsstellen können die Nutzung des kombinierten IAF-DAkkS-Symbols beantragen, Labora-

torien und Inspektionsstellen die Nutzung des kombinierten ILAC-DAkkS-Symbols.

Durch Nutzung des kombinierten IAF- bzw. ILAC DAkkS-Symbols auf Ergebnisberichten weist die aus-

gebende Stelle darauf hin, dass die Ergebnisse den multilateralen Anerkennungsvereinbarungen un-

terliegen und daher international anerkannt werden. Auch Ergebnisberichte, die das DAkkS-Symbol

alleine enthalten, entfalten die gleiche Wirkung bezüglich des Status der internationalen Anerken-

nung. Durch Nutzung des kombinierten Symbols wird lediglich auf den Status der DAkkS als Unter-

zeichner der multilateralen Anerkennungsvereinbarungen hingewiesen. Für den Leser des Ergebnis-

berichtes ist es somit ggf. einfacher, den Status zu erkennen.

Bezüglich der Verwendungsregeln der kombinierten Symbole gelten grundsätzlich die gleichen Be-

dingungen und Anforderungen, wie sie für die Nutzung des DAkkS-Symbols gelten.

Für die Verwendung des IAF-DAkkS-Symbols auf Zertifikaten gelten besondere Bedingungen (siehe

IAF Dokument IAF ML 2).

So ist die Verwendung des kombinierten IAF-DAkkS- Symbols auf akkreditierten Zertifikaten nur dann

zulässig, wenn der Geltungsbereich („Scope") des Zertifikates einen anerkannten IAF-MLA „Sub-

Scope" enthält — wie z. B. ISO 9001 oder ISO 14001 im Bereich der Zertifizierung von Management-

systemen. Es gelten die jeweils aktuellen Veröffentlichungen auf der Website von IAF. Das kombi-

nierte IAF-DAkkS-Symbol bestätigt hier die internationale Gleichwertigkeit und Anerkennung des

Zertifikats. Die Verwendung des DAkkS-Symbols ist uneingeschränkt auf alien Zertifikaten möglich,

sofern eine entsprechende Akkreditierung hierfür vorliegt.

Vor der Verwendung des kombinierten IAF- bzw. ILAC-DAkkS-Symbols für einen spezifisch beabsich-

tigten Gebrauch ist dem zuständigen Kundenbetreuer der DAkkS ein Entwurf zwecks Prüfung und

Freigabe zur Verfügung zu stellen.

3.7 Regeln zur Verwendung im Zusammenhang mit anderen Symbolen

Eine Kombination mit anderen Zeichen (z.B. von Standardgebern, Programmeignern, ...) ist gemäß

den besonderen Anforderungen aus den jeweiligen Regelwerken möglich, sofern sie nicht dieser

Regel sowie den übergeordneten Anforderungen der Symbolverordnung widersprechen. Hinter-

grundgestaltung und Schutzfläche des DAkkS-Symbols dürfen dabei nicht verletzt werden.

Wenn eine akkreditierte KBS zertifiziert ist, darf das Zeichen der Zertifizierungsstelle oder ein anderer

Hinweis auf die Zertifizierung nicht auf Berichten der KBS verwendet werden, die Ergebnisse enthal-

ten, die mit dem Akkreditierungssymbol oder einem anderen Hinweis auf die Akkreditierung verse-

hen sind.
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Die Verwendung mit anderen Symbolen erfordert eine gesonderte Genehmigung durch die DAkkS.

3.8 Verwendung des Symbols durch Nutzer von Dienstleistungen akkreditierter Stellen

Es ist den akkreditierten KBS grundsätzlich nicht gestattet, das Symbol an die Nutzer ihrer Dienste

weiterzugeben.

Es ist ihnen jedoch freigestellt, die Nutzung ihres eigenen Zeichens/Logos, Namens oder eines Ver-

weises auf ihre bestehende Akkreditierung auf Produkten, Berichten, Broschüren, Werbematerial

oder in anderen Dokumenten bzw. Kommunikationsmedien, wie dem Internet durch die Nutzer ihrer

Dienstleistungen zu gestatten.

Die akkreditierte KBS muss dabei sicherstellen, dass:

• sie Regelungen getroffen hat, wie die Nutzer ihrer Dienstleistungen darauf verweisen dürfen und

diese Regelungen vertraglich mit den Nutzern vereinbart;

• im Zweifelsfall vor Genehmigung der Nutzung die DAkkS einbezogen wird;

• die Nutzung sich nur auf Dienste bezieht, die von der Akkreditierung erfasst sind und mit diesen

in eindeutigem, unmissverständlichem Zusammenhang stehen;

• durch die Nutzer der Dienste und deren Verweise darauf nicht suggeriert wird, dass diese selbst

lnhaber der Akkreditierung sind;

• die Nutzer bezüglich der Dienste keinerlei Aussagen machen, die von ihr als missverständlich

oder unberechtigt angesehen werden können;

• kein Bericht oder Zertifikat oder ein Teil davon, soweit die auszugsweise Vervielfältigung von ihr

gestattet wurde, in missverständlicher Weise verwendet wird;

• durch einen Bezug auf den Zeitpunkt oder Zeitraum der Nutzung der Dienste ihr jeweils gültiger

Akkreditierungsstatus nachvollziehbar ist;

• bei Aussetzung oder Entzug ihrer Akkreditierung auch die Nutzer der Dienste fortan keinen Ge-

brauch mehr machen von jedweden Hinweisen, die sich auf den vormaligen Akkreditierungssta-

tus beziehen;

• im Falle von Zertifizierungsstellen, ihr Zeichen in Kombination mit dem auf die Akkreditierung

bezogenen Zeichen steht, wenn es auf dem Produkt selbst bzw. auf der dazugehörigen Verpa-

ckung angebracht wurde;

• bei nicht korrekter Nutzung der Dienste und der damit in Zusammenhang stehenden Hinweise in

Kommunikationsmedien geeignete Maßnahmen eingeleitet werden.
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3.9 Missbrauch und Zuwiderhandlungen

Missbrauch liegt z. B. vor, wenn das Symbol oder der Name der DAkkS missbräuchlich verwendet

wurde, wenn ein falscher oder irreführender Verweis auf die Akkreditierung durch eine akkreditierte

KBS bzw. irgendeine andere Stelle erfolgte.

Die DAkkS wird Zuwiderhandlungen gegen die SymbolVO bzw. gegen die hier dargelegten konkreti-

sierenden Regeln, je nach Schwere des Verstoßes, mit folgenden Maßnahmen ahnden:

• Schriftliche Mahnung;

• Schriftliche Mahnung mit Auflagen;

• Widerruf der Verwendungserlaubnis und Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche.

Zuwiderhandlungen, die geeignet sind, den Ruf der Akkreditierungsstelle zu schädigen, können zu

einem Widerruf der Akkreditierung durch die DAkkS auf Grundlage der allgemeinen Akkreditierungs-

regeln führen.

Im Hinblick auf das Markenschutzrecht ist die DAkkS berechtigt, die Verwendung des Symbols der

akkreditierten KBS direkt zu untersagen, wenn trotz einer Mahnung durch die DAkkS, den Hinweisen

auf Missbrauch bzw. Regelverstoß bei der Verwendung des Symbols durch die akkreditierte KBS nicht

nachgekommen und diese Verletzung in festgesetzter Frist nicht behandelt oder beseitigt wird. Zu-

widerhandlungen gegen eine Mahnung werden durch die DAkkS mit entsprechenden Maßnahmen

aus dem Markenschutz geahndet.

4 Referenzen und Mitgeltende Unterlagen

Akkreditierungsstellengesetz (Ak-

kStelleG)

Gesetz über die Akkreditierungsstelle

Akkreditierungssymbolverordnung

(SymbolVO)

Verordnung zur Gestaltung und Verwendung des Akkreditie-

rungssymbols der Akkreditierungsstelle

DIN EN ISO/IEC 17011 Konformitätsbewertung - Allgemeine Anforderungen an Akkre-

ditierungsstellen, die Konformitätsbewertungsstellen akkredi-

tieren

EA-3/01:2012 EA Conditions for the use of accreditation symbols, text refer-

ence to accreditation and reference to EA MLA signatory status

ILAC-R7:2015 Rules for the Use of the ILAC MRA Mark
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ILAC-P8:2012 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement):

Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of

Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by

Accredited Laboratories and Inspection Bodies

IAF ML 2 : 2011 General Principles on the use of the IAF MLA Mark

83 SD 002 Regeln für die Gestaltung und den Aufbau der Akkreditierungs-

urkunde der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

CD Corporate Design Manual der DAkkS (DAkkS-intern)
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